
Kassensturz 2025
Situation der Stadt Gronau 

Herzlich 

willkommen!
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Kassensturz 2025 – Wie steht Gronau wirklich da? 

 Die finanzielle Lage der Stadt ist desolat, nicht nur angespannt.

 Die Schieflage ist das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung.

 Warnsignale wurden ab 10/2023 (HFA 25.10.2023) kommuniziert. 

 Steuererhöhungsvorschläge der Verwaltung  wurden mit aufwandsseitigen 
Konsolidierungsvorschlägen verrechnet.

 Resultat: keine echte Konsolidierung sondern Aufschub der Finanzmisere. 

 Heute: Kassensturz – belastbare Grundlage für politische Entscheidungen.
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Status Quo 2025

 Bereits in 2025 nur knapp am Nachtragshaushalt vorbei: Die 
Kassenkreditgrenze aus der Haushaltssatzung 2025 ist mit 40 Mio. Euro 
nicht auskömmlich: Bedarf lt. Kämmerei ab 2026: 80 (!) Mio. Euro

 Vor diesem Hintergrund aktuelle, zunehmende Schwierigkeiten bei der 
tatsächlichen Kreditaufnahme! Die Banken verlieren das Vertrauen in 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt.

 Massiver Rückstau von ca. 11.000 Überstunden und 1100 Urlaubstagen 
bei der Feuerwehr. Bedarf von bis zu sechs neuen Stellen angemeldet.

 Ergebnisprognose 2025: -23,5 Mio. Euro (ohne globalen MA)
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Status Quo 2025

 Jährliche strukturelle Lücke mehr als 20 Mio. Euro
(vgl. auch Budgetbericht III. Quartal 2025, Ratsvorlage 519/2025)

 Ausgleichsrücklage wird spätestens 2026 komplett verbraucht sein.

 Globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % des ordentlichen Aufwands als 
Pauschalabzug ist auf Dauer nicht realisierbar. 

 Der vom Rat im Rahmen des Haushalts 2024 für 2025 beschlossene pauschale 
10 %-Abzug zu Haushaltsansätzen über sächliche Aufwendungen ist auf Dauer 
nicht umsetzbar, da inflationäre Entwicklungen und gesetzliche, sowie 
vertragliche Notwendigkeiten dieses Ziel konterkarieren.
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Der globale 
Minderaufwand in 
Höhe von 2 % des 
ordentlichen Aufwands 
bezieht sich auch auf 
alle pflichtigen 
defizitären 
Aufwendungen und 
wird nur durch Zufall
erreichbar sein.
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Vom soliden Haushalt zur strukturellen Schieflage

 Vor rund 10 Jahren: weitgehend ausgeglichene Haushalte.

 Vor ca. 5 Jahren: strukturelles Defizit etwa 10 Mio. € pro Jahr.

 Heute: strukturelles Defizit von über 20 Mio. € pro Jahr.

 Dauerhafte Fehlbeträge im zweistelligen Millionenbereich

 Aufzehrung des Eigenkapitals

 Keine Trendwende in Sicht ohne Kurswechsel
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Deutliche Warnsignale des Kreises als Kommunalaufsicht

 Der Haushalt 2025 wurde nur durch den Griff in die Ausgleichsrücklage, 
globalen Minderaufwand und Sondereffekte formell ausgeglichen.

 Die Genehmigungsverfügung bewertet die Lage - insbesondere den 
hohen Eigenkapitalverzehr und die Risiken aus isolierten Belastungen -
äußerst kritisch. 

 Der Kreis hat Zweifel an der Realisierbarkeit pauschaler Einsparansätze.

 Klare Botschaft der Aufsicht: Ohne glaubwürdige Konsolidierung ist eine 
Genehmigung zukünftiger Haushalte nicht gesichert.
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Die Kommunalaufsicht kann auch Nein sagen

Ein Haushalt mit dauerhaft zweistelligen Mio.-Defiziten, schwindendem 
Eigenkapital sowie unrealistischen Einsparannahmen muss durch die 
Kommunalaufsicht nicht genehmigt werden.

Folge einer Nicht-Genehmigung wären für die Stadt Gronau scharfe 
Auflagen, massive Eingriffe in unsere Finanzhoheit, sowie der faktische 
Verlust eigener Prioritätensetzung.
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Was ist ein Haushaltssicherungskonzept?

Ein HSK ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Sanierungsprogramm, wenn eine Stadt 
ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen kann und ihre Rücklagen aufgezehrt sind.

Es muss verbindlich nachweisen, wie der Haushalt innerhalb eines festgelegten 
Zeitraums wieder in ein dauerhaftes Gleichgewicht kommt. Dazu wird an allen
Stellschrauben gedreht:

 Steuern und Abgaben

 freiwillige Leistungen

 Personal- und Sachaufwendungen 

 Investitionen und Kredite

 Beteiligungen und Einrichtungen 
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Was ist ein Haushaltssicherungskonzept?

Das HSK wird vom Rat beschlossen und von der Kommunalaufsicht
genehmigt.

Ohne genehmigtes HSK: kein funktionsfähiger Haushalt = Stillstand!!!

In der Praxis bedeutet ein HSK:

 deutlich weniger Spielraum für neue Projekte,

 strenge Kontrolle durch die Aufsicht,

 Einschnitte auch bei Angeboten, die politisch eigentlich gewollt sind.
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Nachteile eines Haushaltssicherungskonzepts

Bereich Nachteil Auswirkung

Finanzielle Handlungsfreiheit Starke Einschränkung bei Ausgaben 

und Investitionen

Stadt Gronau verliert Eigensteuerung, 

Ratsmitglieder quasi als „Statisten"

Investitionen Verschiebung oder Streichung von 

Projekten

Stillstand bei Infrastruktur und 

Stadtentwicklung

Daseinsvorsorge Kürzungen bei freiwilligen Leistungen Abbau der Lebensqualität

Personal Einstellungsstopps, sinkende MotivationQualitätsverlust im Verwaltungsservice

Bürgerzufriedenheit Gebührenanstieg, Leistungsabbau Vertrauensverlust in Politik und Verwaltung

Kommunalpolitische Gestaltung Weniger politischer Spielraum Kommunalpolitik verliert Gestaltungskraft

Zwangsaufsicht Hohe Kontrolle durch die 

Kommunalaufsicht

Autonomieverlust der Kommune

Gebühren und Steuern Erhöhung von Grund- und 

Gewerbesteuern

Belastung von Bürgern und Unternehmen

Wirtschaftsstandort Standortattraktivität sinkt Risiko von Abwanderungen

Strukturelle Ursachen HSK löst oft nur Symptome Langfristige Schieflagen bleiben bestehen

Planungsunsicherheit Kurzfristige Genehmigungslogik Erschwerte Langfristplanung.

Politische Konflikte Streit über Sparmaßnahmen Belastung des kommunalen Klimas.

Reputation der Stadt Ruf als "finanzschwache Stadt" Geringere Förderchancen.

Möchten wir das wirklich?
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Ab wann sind wir in der Haushaltssicherung?

Die Stadt Gronau muss ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen, wenn einer der folgenden Fälle eintritt:

 Im Planjahr werden 25 % der allgemeinen Rücklage aufgezehrt.

 In zwei aufeinanderfolgenden Jahren sinkt die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 1/20 (= 5 %)
→ aktuell ca. 3 Mio. € pro Jahr.

 In der Bilanz entsteht ein Fehlbetrag, der nicht mehr durch Eigenkapital gedeckt ist
→ bilanzielle Überschuldung.

Verlustvortrag – ein eng begrenzter Spielraum

 Ein Jahresfehlbetrag kann, wenn ein sofortiger Ausgleich nicht möglich ist, maximal in die drei folgenden 
Haushaltsjahre vorgetragen werden (Verlustvortrag). Der Verlustvortrag ist genehmigungspflichtig durch die 
Kommunalaufsicht.

 Der Verlustvortrag ist kein Freibrief, um Defizite fortzuschreiben.

 Wenn die Aufsicht nicht erkennt, dass die dauerhafte Aufgabenerfüllung gesichert ist, kann sie die Stadt zur 
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten.
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Wie konnte es so weit kommen?

Externe Faktoren:

 steigende Pflichtaufgaben (Kitas, OGS, Soziales),
 Beispiel a) Kinder-, Jugend-, Familienhilfe (Produktbereich 06) 34 Mio. Euro Defizit / Jahr

 Beispiel b) Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) 12 Mio. Euro Defizit / Jahr

 höhere Umlagen (Kreis, Landschaftsverband),
 Kreisumlage 2026 der Stadt Gronau = 30 Mio. Euro

 (darin enthalten: ca. 66 %Anteil für die Landschaftsumlage = 19,8 Mio. Euro)

 Tarifsteigerungen, Sachkosten, Krisenfolgen.
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Wie konnte es so weit kommen?

Interne Faktoren:

 zu späte und zu zögerliche Konsolidierungsmaßnahmen,

 Einsatz von globalem Minderaufwand und Einmaleffekten statt echter 
Strukturentscheidungen

 Ab sofort hinreichende, ehrliche und frühzeitige Information des Rates über die 
Tragweite der Entwicklung in Gänze.

Ergebnis:

 Strukturdefizite wurden verstetigt,

 Fehlentwicklungen sind nach Möglichkeit zu korrigieren.
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Gronau im Kreisvergleich: negativer Spitzenreiter

Durchschnitt 
Investitionskredite im 
Kreis Borken: rund 8 % 
der Bilanzsumme. 
Gronau hat mit 27,48 % 
mehr als das Dreifache 
des Kreisdurchschnitts. 
Bei Liquiditätskrediten 
ist Gronau mit 2,69 % –
ebenfalls deutlich 
erhöht.
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Planergebnis 2026 ohne globaler Minderaufwand: -12,3 Mio. Euro

Einmalige Schlüsselzuweisungen: 13,3 Mio. Euro

Planergebnis ohne Einmaleffekt: -25,5 Mio. Euro

Minimalkonsolidierung zur Vermeidung (Aufschiebung) eines 
Haushaltssicherungskonzepts ca. 10 Mio. Euro p.a.

Keine Rettung durch das Land
„Investitionsbooster“ des Landes NRW stellt mit 19,87 Mio. Euro bis 2036 eine 
„erweiterte Investitionspauschale“ dar, nicht mehr und nicht weniger. Davon müssen 
ca. 10 Mio. Euro in Bildung und Betreuung, 4 Mio. Euro in Liegenschaften und 
Klimaschutz und 6 Mio. Euro in Verkehr, Digitales, Sport und Sicherheit investiert 
werden.

Haushaltsparameter 2026 (Stand: 03.11.2025) 
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Realsteuerhebesätze Gronau 

2025

fiktive Hebesätze 

GFG 2026

Erhöhung Rechn. Fiktive 

Hebesätze 

differenziert

Hebesatz 2026 der 

Stadt Gronau

Grundsteuer A 275 345 25,5%
345

Grundsteuer B 1 (bebaut) 453 504
504

Grundsteuer B2 (unbebaut) 959 1068
1068

Grundsteuer B (berechnet) 574 639 11,3%

Gewerbesteuer 439 421
439

Meldung GFG 2026 Ist in Euro
Hebesatz 

Gronau

Wert eines 

Hebesatzpunktes 

bezogen auf Ist 

im 

Referenzzeitraum

fiktiver einheitlicher 

Hebesatz

Ist-Einnahme vom 01.01.2025 bis 30.06.2025 B1 (Wohn) 2.620.409 453 5784,566909

Ist-Einnahme vom 01.01.2025 bis 30.06.2026

B2 (nicht-

Wohn) 1.745.453 959 1820,075673

Gesamt-Ist vom 01.07.2024 bis 30.06.2025 4.365.861 7604,642582 574,1047436

Haushaltsparameter 2026 (Stand: 03.11.2025) 
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Realsteuern Ansatz 2026 Hebesatz lt. Entwurfs-planung
Wert eines Hebesatzpunktes, 

gerundet

Gewerbesteuer 69.749.600 € 439 160.000 € 

Grundsteuer A 82.400 € 345 240 € 

Grundsteuer B1 (Wohn) 9.762.900 € 504 12.000 € 

Grundsteuer B2 (nicht-Wohn) 1068 4.000 € 

Haushaltsparameter 2026 (Stand: 03.11.2025) 
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Bilanzposten
Planung 

31.12.2024

Planung 

31.12.2025

Planung 

31.12.2026

Planung 

31.12.2027

Planung 

31.12.2028

Planung 

31.12.2029

T€ T€ T€ T€ T€ T€

Allgemeine Rücklage: 62.691 62.691 62.691 54.914 54.914 54.914

Verlustvortrag aus Vorjahren: 0 0 0 0 20.644 39.957

Ausgleichsrücklage: 37.060 21.673 575 0 0 0

Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 0

Jahresfehlbetrag 15.388 21.097 8.352 20.644 19.313 15.447

Jahresfehlbetrag ohne globalen Minderaufwand 24.967 12.343 24.635 23.321 19.470

Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage 
0 0 7.777 0 0 15.447

12,4% 0,0% 0,0% 28,1%

Verlustvortrag ins neue Jahr 0 0 0 20.644 19.313 0

Summe des Eigenkapitals 84.363 63.266 54.914 34.270 14.957 -491

Durch die 
Inanspruchnahme der 
Allgemeinen Rücklage 
wird der Haushalt 2026 
genehmigungspflichtig.

Dies bedeutet eine 
bilanzielle 
Überschuldung. Das 
Eigenkapital ist 
aufgebraucht.

Der geplante 
Verlustvortrag im 
Haushalt 2026 ist 
genehmigungspflichtig.

Haushaltsparameter 2026 (Stand: 03.11.2025) 
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Die bilanzielle Überschuldung war zunächst um 
einiges höher und konnte im Laufe der 
verwaltungsinternen Haushaltsgespräche 
reduziert werden.

Erster Planungsstand 14.10.2025

Bereits erste verwaltungsinterne Fortschritte
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Das 
Investitionsausgabeverhalten 
ist zwingend zu überprüfen.

Weitere Aufnahme von 
Kassenkrediten zur 
Finanzierung des laufenden 
Tagesgeschäfts muss 
zurückgeführt werden.

Der Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit ist durchgängig 
negativ. Das bedeutet, für die Tilgung 
von langfristigen Investitionskrediten ist 
eine zusätzliche Verschuldung 
notwendig (= Schuldenspirale).
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Jede weitere Million Kredit kostet – jedes Jahr

Faustformel:1 Mio. € zusätzlicher Investitionskredit ≈ 50.000 € Kapitaldienst / Jahr.

Beispielrechnung: Eine Investitionsmaßnahme kostet 17 Mio. Euro, die andere 13 
Mio. Euro. Durchführen – ja oder nein oder teilweise?

Einsparung Zinsaufwand: 

17-Mio.-Projekt: 451.000 EUR / Jahr oder  3 Punkte Gewerbesteuer.

13-Mio.-Projekt: 346.000 EUR / Jahr oder 87 Punkte Grundsteuer B2.
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Leitlinien für den Kurswechsel

 Ehrlichkeit statt Kosmetik

Keine fiktiven Einsparpauschalen, keine Schönrechnerei, keine einmaligen „Tricks“ als 

Dauerlösung.

 Aufgabenkritik vor Gießkanne

Systematisch prüfen: Was ist Pflicht, was strategisch notwendig, was können wir uns real nicht 

mehr leisten?

 Investitionen strikt priorisieren

Nur Projekte mit klarer Wirkung für Pflichtaufgaben, Daseinsvorsorge, Zukunftsfähigkeit und 

finanzieller Tragbarkeit.

 Strukturen und Effizienz prüfen

Prozesse, Organisation, Kooperationen – wo können wir nachhaltige Entlastung schaffen?

 Liquidität und Verschuldung aktiv steuern

Kassenkredite begrenzen, Tilgungspfad definieren, Risiken (Zins, Isolierungen etc.) ehrlich 

einpreisen.

 Transparenz gegenüber Rat und Öffentlichkeit

Regelmäßige, schonungslose Finanzberichte als Standard.
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(Rechen-)Beispiele zur Defizitreduktion

Minimaler Ausgleich = „fiktiver“ Ausgleich = 10 Mio. EUR / Jahr

 Defizitbegegnung in den defizitären Beteiligungen ab 2027: z.B. 1 Mio. EUR 

/ Jahr Einsparung (alternativ: 7 Punkte Gewerbesteuer)

 Gewinnausschüttung der SWG auf „Normalniveau“ der Vergangenheit: 1,0 

Mio. Euro p.a. (alternativ 250 Punkte Grundsteuer B2)

 Verzicht auf freiwillige Schülerbeförderungskosten: ca. 0,4 Mio. EUR / Jahr 

(alternativ: 33 Punkte Grundsteuer B1) 

 Städtische Dienstleistungen im Rahmen der Daseinsvorsorge: z.B. 35.000 

EUR / Jahr. (alternativ: 9 Punkte Grundsteuer B2) Weitere 7 Mio. EUR / Jahr 

??? (alternativ: 44 Punkte der Gewerbesteuer) 
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Weiteres Verfahren

 19.11.2025 Information an Rat und Öffentlichkeit zur aktuellen Finanzlage 
der Stadt

 20.11.2025 (technisch bedingter) Planungsabschluss für den 
Haushaltsentwurf 2026

 17.12.2025 Einbringung des Haushalts im Rat

 In der Folge, kontinuierliche Weiterentwicklung des Entwurfs zur 
Erreichung möglichst umfassender Konsolidierungsziele.

 Verwaltungsseitige Jahresterminplanung für zukünftigen HH-Fahrplan
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 Die aktuelle Finanzlage der Stadt Gronau ist nicht tragfähig. Ein „Weiter so“ führt 
absehbar zu Haushaltssicherung und Verlust kommunaler Gestaltungshoheit.

 Der Haushalt 2026 wird (Stand heute) genehmigungspflichtig sein. Der 
vorgesehene Verlustvortrag wird ebenso genehmigungspflichtig sein. Ziel muss 
sein, durch Konsolidierungsmaßnahmen die Genehmigungspflicht abzuwenden.

 Wir müssen uns selbst helfen (konsolidieren). Auf einen auskömmlichen 
kommunalen Finanzausgleich ist kein Verlass!

 Dabei gilt folgende Reihenfolge: Erst Aufgabenkritik, dann Möglichkeiten der 
Personalreduzierung ausschöpfen.

Nur gemeinsam können Rat und Verwaltung die notwendige finanzielle 
Kurskorrektur angehen und umsetzen. Wenn dies nicht zusammen gelingt, 
führt der Weg fast sicher in die Haushaltssicherung.

Fazit zum Kassensturz 2025:



Herzlich 

willkommen!

Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie 

noch Fragen?

Gibt es 

Anmerkungen?


